PSD GiroDirekt

RheinNeckarSaar eG
PSD Kundennummer
Personliche Angaben
1. Kontoinhaber []Frau []Herr
Name, ggf. Geburtsname,Vorname(n) Geburtsdatum
Stra3e, Nummer Telefon privat Telefon geschaftlich
PLZ, Ort
| D Eigentum D Miete D bei Eltern | |
dort wohnhaft seit Anzahl Personen im Haushalt Anzahl unterhaltsberechtigter Kinder
Name und Anschrift des Arbeitgebers beschaftigt seit Beruf
Berufsgruppe [T Angesteliterr [ Arbeiter/in [ | Beamtin/Beamter  [_| Hausfrau/-mann [ selbststandig ~ [_| Rentner/in, Pensionér/in [] andere
Familienstand [T tedig [T verheiratet [ ] geschieden [T verwitwet [ getrennt lebend
Bitte unbedingt ausfiillen: - falls Gemeinschaftskonto —
2. Kontoinhaber [Frau [ Herr
Name, ggf. Geburtsname,Vorname(n) Geburtsdatum
Stra3e, Nummer Telefon privat Telefon geschaftlich
PLZ, Ort
| D Eigentum D Miete D bei Eltern | |
dort wohnhaft seit Anzahl Personen im Haushalt Anzahl unterhaltsberechtigter Kinder
Name und Anschrift des Arbeitgebers beschaftigt seit Beruf
Berufsgruppe EI Angestellte/r EI Arbeiter/in [:I Beamtin/Beamter EI Hausfrau/-mann E] selbststandig E] Rentner/in, Pensionar/in D andere
Familienstand EI ledig EI verheiratet [:I geschieden EI verwitwet E] getrennt lebend
PSD GiroDirekt

I:I Ja, ich er6ffne ein PSD GiroDirekt-Konto: [C] mit Gehaltseingang [ ohne Gehaltseingang

PSD BankCard
Bitte stellen Sie eine BankCard mit Geldkarten-Chip und Geheimzahl aus fir:

[T11. Kontoinhaber [ ] 2. Kontoinhaber

Ich bin damit einverstanden, dass auf dem Chip meiner BankCard mein Geburtsdatum verschlusselt — also nicht fur Dritte lesbar — gespeichert wird. Dadurch
kann ich mich beispielsweise an Automaten, die eine Alterskennung prufen, legitimieren, um die angebotene Ware zu erwerben.

PSD Visa Card

E] Ja, ich werde mein Gehalt auf das PSD GiroDirekt tiberweisen lassen, da fur diese Karte ein regelmaBiger Gehalts-
eingang erforderlich ist. Bitte senden Sie mir einen Antrag fir die PSD Visa Card zu fir:

[11. Kontoinhaber [ _]2. Kontoinhaber
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Kontoftihrung

PSD OnlineBanking
D Ja, ich méchte mein Konto per Internet tber PSD OnlineBanking (mit PIN und TAN) fiihren:
[ ]1.Kontoinhaber [ ] 2. Kontoinhaber

Fur das PSD OnlineBanking nutze ich

D das mobile TAN-Verfahren. Meine Handynummer lautet: 1. Kontoinhaber: I +49

2. Kontoinhaber: | +49

|:| das Sm@rt-TAN plus-Verfahren. (Voraussetzung: PSD BankCard)
Den TAN-Generator besitze ich bereits oder ich bestelle ihn (ber die Internetseite der PSD Bank RheinNeckarSaar eG.
PSD TelefonBanking (psD Service Direkt)
|:| Ja, ich méchte mein Konto per Telefon tber PSD TelefonBanking (mit PIN) fihren:
[ ]1.Kontoinhaber [ ] 2. Kontoinhaber

Ergdnzend habe ich den Leitfaden ,PSD OnlineBanking und PSD TelefonBanking - so einfach” erhalten. Diese Kundeninformation ist Bestand-
teil der Nutzungsvereinbarung.

Kontoausztige zum PSD GiroDirekt

Wenn Sie lhre Kontoausziige und Mitteilungen bequem abrufen méchten, aktivieren Sie einfach die PSD PostBox in Ihrem PSD
OnlineBanking. Sie erhalten Ihren Kontoauszug zum PSD GiroDirekt dann jeweils am ersten Tag des Monats in Ihre PSD PostBox.

Sofern Sie Ihre PSD PostBox nicht aktivieren, senden wir lhnen lhre Ausziige monatlich per Post zu. In diesem Fall wird Ihnen das
Porto fur den Versand belastet.

Kontowechsel-Service

Der Wechsel mit lhrem bestehenden Girokonto zu uns ist ganz einfach. Die Arbeit erledigen wir fir Sie. Stellen Sie uns hierzu
Ihre Kontoausziige zur Verfligung oder nutzen Sie selbst die Moglichkeit zur Umstellung auf unseren Internetseiten.

Kundenerklarung

[] Ja, ich mochte mit meinem Gehaltsgirokonto zur PSD Bank wechseln und den kostenlosen Kontowechsel-Service der PSD
Bank nutzen. Bitte senden Sie mir nach Er6ffnung des PSD GiroDirekt die Servicemappe zu.

Angaben zum PSD GiroDirekt

Der Rechnungsabschluss erfolgt vierteljahrlich.

Geduldete Uberziehungen

Der Kontoinhaber kann Verfligungen nur im Rahmen des Kontoguthabens oder einer eingerdumten Uberziehungsméglichkeit
vornehmen. Sollte es dariiber hinaus zu einer Inanspruchnahme kommen (geduldete Uberziehung), so ist dieser Betrag
unverziiglich an die Bank zu zahlen. Fiir geduldete Uberziehungen fillt ein hdherer Uberziehungszins an, der sich nach der mit
der Bank getroffenen Vereinbarung und den Informationen richtet, die die Bank dem Kreditnehmer tbermittelt. Auch wenn
Uberschreitungen einer eingerdumten Uberziehungsméglichkeit geduldet worden sind, erweitern diese nicht den urspriinglich
eingerdumten Uberziehungsrahmen.

Eingeridumte Uberziehungen

In Abhangigkeit von regelmaBigen Gehalts- und Rentenzahlungen und Ihrer Bonitit rdumt Ihnen die PSD Bank eine Uberzie-
hungsméglichkeit ein. Ihre Uberziehungsméglichkeit richtet sich nach der Héhe der jeweils letzten funf Gehaltseingdnge ohne
Beriicksichtigung von Sonderzahlungen. Die Berechnung beginnt bei Einhaltung zahlungsverkehrsrelevanter Buchungsschlissel
maschinell nach dem ersten Gehaltseingang. Die PSD Bank behélt sich vor, die Uberziehungslinie zu verdndern bzw. zu
streichen. Die eingerdumte Uberziehungsméglichkeit, den hierfir geltenden Zinssatz und den Zinssatz fir dariiber hinaus
geduldete Uberziehungen teilen wir Ihnen auf dem Kontoauszug mit.

D Ich wiinsche keine Uberziehungsméglichkeit.
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Angaben zum PSD GiroDirekt

Konditionen

Der aktuelle Sollzinssatz ergibt sich aus den Veroffentlichungen der Bank (im Preisaushang oder im Internet auf www.psd-
rheinneckarsaar.de: Giro&Karten > PSD Uberziehungsméglichkeiten). Der Sollzinssatz fiir geduldete und fiir genehmigte
Uberziehungen ist verénderlich.

Die Bank ist nach dem nachfolgend beschriebenen Verfahren berechtigt, den Sollzinssatz zu erhéhen und in der gleichen Wei-
se verpflichtet, den Sollzinssatz zu senken. Die Berechtigung und Verpflichtung der Bank zur Sollzinsénderung orientiert sich an
einer Veradnderung des Referenzzinssatzes.

Referenzzins ist der am ersten Kalendertag eines Quartals (01.01,, 01.04.,01.07., 01.10.) vor der Kontoeréffnung ermittelte
Zinssatz der Européischen Zentralbank fiir Hauptrefinanzierungsgeschéafte (EZB-Zinssatz).

Die Entwicklung des Referenzzinssatzes wird die Bank regelméaBig vierteljdhrlich jeweils zum Ultimo eines Quartals Gberpriifen,
erstmals zum Ablauf des Quartals in dem das Girokonto eroffnet wird. Hat sich zu diesem Zeitpunkt der Referenzzinssatz um
mindestens 0,01 Prozentpunkte gegeniiber seinem mafgeblichen Wert bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Sollzinsénderung
bzw. bei Sollzinsfestschreibung verdndert, wird die Bank den Vertragszins entsprechend anpassen (Zinsgleitklausel).

Die Sollzinsanderung wird am Tag der Uberpriifung des Referenzzinssatzes wirksam.

Die Bank wird den Kreditnehmer in regelmaBigen Abstdnden von 3 Monaten, beginnend am ersten Kalendertag des Quartals
(01.01,01.04, 01.07,,01.10.) nach der Kontoero6ffnung Uber die Anpassung unterrichten.

Die Sollzinsen sind fallig am Ende eines jeden Kalendervierteljahres.

Allgemeine Hinweise

SCHUFA-Erklérung zu Kontoer6ffnungsantragen

Ich willige ein, dass die PSD Bank der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten Uber die Beantragung, die Durchfiihrung
und Beendigung dieser Kontoverbindung tbermittelt.

Unabhéngig davon wird die PSD Bank der SCHUFA auch Daten Uber ihre gegen mich bestehenden félligen Forderungen tGbermitteln. Dies ist
nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zuldssig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Falligkeit nicht erbracht habe,
die Ubermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der PSD Bank oder Dritter erforderlich ist und

- die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdriicklich anerkannt habe oder

- ich nach Eintritt der Félligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin, die PSD Bank mich rechtzeitig, jedoch
frilhestens bei der ersten Mahnung, tber die bevorstehende Ubermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich die
Forderung nicht bestritten habe oder

- das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhéltnis aufgrund von Zahlungsricksténden von der PSD Bank fristlos gekiindigt werden
kann und die PSD Bank mich tiber die bevorstehende Ubermittlung unterrichtet hat.

Dariiber hinaus wird die PSD Bank der SCHUFA auch Daten Uber sonstiges nichtvertragsgeméBes Verhalten (Konten- oder Kreditkartenmiss-
brauch oder sonstiges betriigerisches Verhalten) Ubermitteln. Diese Meldungen diirfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Abs. 2) nur
erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der PSD Bank oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht,
dass das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Ubermittlung tiberwiegt. Insoweit befreie ich die PSD Bank zugleich
vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grund-
lage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten Ubermittelt sie an ihre Vertragspartner im
Europadischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwirdigkeit von nattrlichen Personen zu
geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen
(insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-,
Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfigung, wenn ein
berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Ubermittlung nach Abwégung aller Interessen zulassig ist. Daher
kann der Umfang der jeweils zur Verfiigung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Dartber hinaus nutzt die
SCHUFA die Daten zur Prufung der Identitdt und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienst-
leistungen im Internet anbieten.

Ich kann Auskunft bei der SCHUFA Uber die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen Uber das SCHUFA-
Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 56 40, 30056 Hannover.

Angaben Geldwaschegesetz

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten gemaB Geldwaschegesetz: Ich versichere, dass ich im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht
auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhdnder) handle.

Werbung

Der Verwendung der Daten fur Werbezwecke kann jederzeit widersprochen werden.
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Allgemeine Hinweise

Sonderbedingungen

Erganzend gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Bank und deren Sonderbedingungen fir PSD OnlineBanking, PSD TelefonBan-
king (PSD ServiceDirekt), PSD BankCard, den Uberweisungsverkehr, den Lastschriftverkehr, den Scheckverkehr, die PSD PostBox und fir
Gemeinschaftskonten (Oder-Konto). Die Allgemeinen Geschéftsbedingungen und die Sonderbedingungen erkenne ich an. Der Wortlaut dieser
Bedingungen sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank kénnen jederzeit in den Geschéftsraumen der Bank oder unter www.psd-
rns.de eingesehen werden; auf Verlangen werden sie ausgehandigt bzw. zugesandt. Einen Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis
(Abschnitt 3 Privatkonto und Abschnitt 4 Erbringung von Zahlungsdiensten fiir Privatkunden) habe ich zusammen mit diesem Antrag erhalten.

Widerrufsbelehrung im Rahmen des Fernabsatzgesetzes

Die Widerrufsbelehrung umfasst alle Bankgeschéfte, die ohne personlichen Kontakt - z. B. per Telefon, Internet oder Brief — abgeschlossen
werden.

Widerrufsrecht:

Der Kunde kann seine Vertragserklérung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsabschluss und auch nicht vor Erfiillung der Informa-
tionspflichten durch die Bank gemaB Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie vor Erfiillung der Pflichten der Bank gemaB
§ 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genligt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an PSD Bank RheinNeckarSaar eG, Geschéftsstelle Stuttgart, Deckerstr. 37-39, 70372 Stuttgart

Faxnummer: 0800 2777733
E-Mail-Adresse: info@psd-rheinneckarsaar.de
Internet-Adresse:  www.psd-rheinneckarsaar.de

Widerrufsfolgen:

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zuriickzugewahren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen
(z. B. Zinsen) herauszugeben. Uberzieht der Kunde sein Konto ohne eingerdumte Uberziehungsméglichkeit oder tiberschreitet der Kunde die
ihm eingerdumte Uberziehungsméglichkeit, kann die Bank vom Kunden (iber die Riickzahlung des Betrags der Uberziehung oder
Uberschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn die Bank nicht ordnungsgeméaB iber die Bedingungen und Folgen der
Uberziehung oder Uberschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert hat. Kann der Kunde an die Bank die empfangene
Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurlickgewahren, bezie-
hungsweise herausgeben, muss der Kunde der Bank insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu fihren, dass der Kunde die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen fur den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfullen muss. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen mussen
innerhalb von 30 Tagen erfullt werden. Die Frist beginnt fur den Kunden mit der Absendung seiner Widerrufserklarung, fir die Bank mit deren
Empfang.

Besondere Hinweise:

Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdriicklichen Wunsch des Kunden vollsténdig
erfullt ist, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht ausgeiibt hat.

Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrags Uber eine Finanzdienstleistung ist der Kunde auch an einen hinzugefugten Fernabsatzvertrag nicht
mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von der Bank oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung
zwischen der Bank und dem Dritten zum Gegenstand hat.

Ende der Widerrufsbelehrung

Unterschrift - bitte unbedingt ausfiillen -

| | %

Ort, Datum Unterschrift 1. Kontoinhaber (bei Minderjahrigen die gesetzlichen Vertreter)
Ort, Datum Unterschrift 2. Kontoinhaber (bei Minderjahrigen die gesetzlichen Vertreter)
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Sonderbedingungen

fir den Lastschriftverkehr

Die Sonderbedingungen fir den Lastschriftverkehr unterscheiden die
folgenden vier Verfahren:

Abschnitt A.: »Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugserméachtigungs-
verfahren«

Abschnitt B.: »Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftrags-
verfahren«

Abschnitt C.: »Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahren«

Abschnitt D.: »Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-
Lastschriftverfahren«

Die Abschnitte A., B. und C. gelten fir alle Kunden. Der Abschnitt D. gilt
nur fir Kunden, die keine Verbraucher sind. Das SEPA-Firmen-
Lastschriftverfahren koénnen Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein
Verbraucher sind. Fir Verbraucher kommt Abschnitt D. der Sonder-
bedingungen fir den Lastschriftverkehr daher nicht in Frage. Da sich am
Abschnitt B. und D. nichts geandert hat, sind hier beide Abschnitte nicht
dargestellt.

A. Zahlungen mittels Lastschrift im
Einzugsermachtigungsverfahren

Fir Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfanger mittels Einzugs-

ermachtigungslastschrift Uber sein Konto bei der Bank gelten die folgen-

den Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfanger ausgeldster Zahlungsvor-
gang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Héhe des jeweiligen
Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfanger angegeben wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte fiir Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem »Preis- und
Leistungsverzeichnis«.

Anderungen der Entgelte werden dem Kunden spéatestens zwei Monate
vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschéftsbeziehung einen
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, kénnen die Anderungen
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden
gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen angezeigt hat. Auf diese
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.

Werden dem Kunden Anderungen der Entgelte angeboten, kann er diese
Geschéaftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Anderungen auch fristlos und kostenfrei kiindigen. Auf
dieses Kundigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.

1.2.2 Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Anderung fiir Zahlungen von Kunden, die keine
Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12 Abséatze 1 bis 6
AGB-Banken mafgeblich.

1.3 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
Beschwerdemdglichkeit

(unverdndert)

2 Einzugsermachtigungslastschrift

21 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermachtigungslastschrift

Mit dem Einzugsermachtigungslastschriftverfahren kann der Kunde tber

die Bank an den Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro bewirken. Fir

die Ausflihrung von Zahlungen mittels Einzugserméachtigungslastschriften

— muissen der Zahlungsempfanger und dessen Zahlungsdienstleister das
Einzugsermachtigungslastschriftverfahren nutzen und

— muss der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfénger
eine Einzugsermachtigung (sieche Nummer A.2.2.1) erteilen.

Diese Einzugserméchtigung ist zugleich die Weisung des Kunden gegen-

Uber der Bank, die vom Zahlungsempfanger auf das Konto des Kunden

gezogenen Lastschriften einzulésen. Der Zahlungsempfénger 16st den

jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er Uber seinen Zahlungs-

dienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Einzugs-

ermachtigungslastschrift_binnen_einer Frist von acht Wochen ab dem
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Stand: Juli 2012 - glltig ab: 09.07.2012

Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die
Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Fir das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und
die Bankleitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenlber dem
Zahlungsempfanger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die
Zahlung aufgrund der Einzugsermachtigungslastschrift ausschlieRlich auf
Grundlage der ihr Gbermittelten Kundenkennung auszufiihren. Die Bank
und die weiteren beteiligten Stellen fuhren die Zahlung an den Zahlungs-
empfanger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfanger
als dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer und
Bankleitzahl des Zahlungsempfangers aus.

2.2 Einzugsermichtigung
2.2.1 Erteilung der Einzugsermachtigung, Weisung an die Bank
sowie Regelung fiir bisher erteilte Einzugserméachtigungen

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfanger eine Einzugserméchtigung.

Mit dieser

— ermachtigt er den Zahlungsempfénger, Zahlungen von seinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen, und

— weist er zugleich die Bank an, die vom Zahlungsempfanger auf sein
Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.

Mit _der Einzugserméchtigung autorisiert der Kunde gegenulber seiner

Bank die Einldsung von Lastschriften des Zahlungsempfangers. Séatze 2

und 3 gelten auch fiir vom Kunden vor dem Inkrafttreten dieser Bedingun-

gen erteilte Einzugsermachtigungen.

Die Einzugsermachtigung muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten)

enthalten:

— Bezeichnung des Zahlungsempfangers,

— Bezeichnung des Kunden und

— seine Kundenkennung (siehe Nummer A.2.1.2).

Uber_die Autorisierungsdaten hinaus _kann die Einzugsermachtigung

zusétzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Widerruf der Einzugserméachtigung

Die Einzugsermachtigung kann vom Kunden durch Erkldrung gegeniiber
dem Zahlungsempfénger oder seiner Bank — mdglichst schriftlich — mit
der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgénge nicht
mehr autorisiert sind.

Erfolgt der Widerruf gegenliber der Bank, wird dieser ab dem auf den
Eingang des Widerrufs folgenden Geschéaftstag gemaR »Preis- und
Leistungsverzeichnis« wirksam. Zusatzlich sollte der Widerruf auch ge-
geniber dem Zahlungsempfanger erklart werden, damit dieser keine wei-
teren Lastschriften einzieht.

2.3 Einzug der Einzugsermachtigungslastschrift auf Grundlage der
Einzugsermachtigung durch den Zahlungsempfanger

(1) Die vom Kunden erteilte Einzugsermachtigung verbleibt beim
Zahlungsempfanger. Dieser (bernimmt die Autorisierungsdaten und
etwaige zuséatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von
Einzugserméachtigungslastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird
vom Zahlungsempfinger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfénger Ubermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der Einzugsermachtigungslastschrift unter Einschaltung
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Daten-
satz stellt auch die mit der Einzugserméchtigung erteilte Weisung an die
Bank dar, die jeweilige Einzugserméachtigungslastschrift einzulésen (siehe

Nummer A.2.2.1).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermachtigungs-
lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende Einzugsermachtigungslastschriften des Zahlungsempfan-

gers werden mit dem vom Zahlungsempfanger angegebenen Lastschrift-

betrag dem Konto des Kunden belastet.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am zweiten

Bankarbeitstag' nach ihrer Vornahme riickgéngig gemacht (siehe

Nummer A.2.4.2), wenn

— der Bank ein Widerruf der Einzugserméchtigung zugegangen ist,

— die vom Zahlungsempfénger angegebene Kontonummer des Zahlungs-
pflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank
zuzuordnen sind oder
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— der Kunde Uber kein fur die Einldsung der Lastschrift ausreichendes
Guthaben auf seinem Konto oder Uber keinen ausreichenden Kredit
verfugt (fehlende Kontodeckung); Teileinldsungen nimmt die Bank nicht
vor.

2.4.2 Einlésung von Einzugsermichtigungslastschriften
Einzugsermachtigungslastschriften sind eingeldst, wenn die Belastungs-
buchung auf dem Konto des Kunden nicht spatestens am zweiten
Bankarbeitstag? nach ihrer Vornahme riickgéngig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung uber die Nichtausfiihrung oder
Riickgangigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung
der Einlosung

Uber die Nichtausfilhrung oder Riickgdngigmachung der Belastungs-

buchung (siehe Nummer A.2.4.1) oder die Ablehnung der Einlésung einer

Einzugsermachtigungslastschrift (siehe Nummer A.2.4.2) wird die Bank

den Kunden unverziglich, spatestens bis zu der gemaf Nummer A.2.4.4

vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit
moglich, die Griinde sowie die Mdglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur

Nichtausfiihrung, Riickgdngigmachung oder Ablehnung gefiihrt haben,

berichtigt werden kénnen.

Fir die Unterrichtung Uber eine berechtigte Ablehnung der Einlésung

einer autorisierten Einzugsermachtigungslastschrift wegen fehlender

Kontodeckung (siehe Nummer A.2.4.1 Absatz 2, dritter Spiegelstrich)

berechnet die Bank das im »Preis- und Leistungsverzeichnis« aus-

gewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausfiihrung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto
des Kunden aufgrund der Einzugsermachtigungslastschrift des
Zahlungsempfangers belastete Lastschriftbetrag spatestens innerhalb der
im_ »Preis- und Leistungsverzeichnis« angegebenen Ausfihrungsfrist
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers eingeht.

(2) Die Ausfihrungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der Einzugs-
ermachtigungslastschrift bei der Bank. Fallt dieser Tag nicht auf einen
Geschéftstag gemaR »Preis- und Leistungsverzeichnis« der Bank, so
beginnt die Ausflihrungsfrist am darauffolgenden Geschéaftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden uber die Ausfiihrung der Zahlung
auf dem fir Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der ver-
einbarten Haufigkeit.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten
Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
Einzugsermachtigungslastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab
dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank
ohne Angabe von Grinden die Erstattung des belasteten
Lastschriftbetrages verlangen. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die Zahlung befunden
hatte. Etwaige Zahlungsanspriiche des Zahlungsempfangers gegen den
Kunden bleiben hiervon unberihrt.
(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine
ausdriickliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegeniber der
Bank autorisiert worden ist.
(3) Erstattungsanspriiche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder
fehlerhaft ausgeflinrten autorisierten Zahlung richten sich nach Num-
mer A.2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im_Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Sie_ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten
Lastschriftbetrag unverzuglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht
autorisierte Zahlung befunden hatte.

2.6.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer
autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverziigliche
und ungekirzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen,
als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand,
auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten
Zahlungsvorgang befunden hatte.
(2) Der Kunde kann uber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausfiihrung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das
Konto des Kunden belastet hat.
(3) Liegt die fehlerhafte Ausflihrung darin, dass der Zahlungsbetrag beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers nach Ablauf der
Ausflihrungsfrist gemaR Nummer A.2.4.4 eingegangen ist (Verspétung),
sind die Anspriiche nach Absatzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem
Kunden durch die Verspéatung ein Schaden entstanden, haftet die Bank

2 Bankarbeitstage sind alle Werktage, auer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
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nach Nummer A.2.6.3, bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach

Nummer A.2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgefiihrt, wird die
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden uber das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer autorisierten

Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von

der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern A.2.6.1 und

A.2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die

Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein

Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fallt,

wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuld-

haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,

bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem

Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese

betragsmaflige Haftungsgrenze gilt nicht

— fur nicht autorisierte Zahlungen,

— bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Bank,

— fur Gefahren, die die Bank besonders tibernommen hat, und

— fir den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde
Verbraucher ist.

2.6.4 Schadensersatzanspriiche von Kunden, die keine Verbraucher
sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft
ausgefiihrten autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten
Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsanspriichen in Nummer A.2.6.2 und

Schadensersatzanspriichen in Nummer A.2.6.3 haben Kunden, die keine

Verbraucher sind, neben etwaigen Anspriichen aus Auftragsrecht nach

§ 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB

lediglich  Schadensersatzanspriiche nach  Malgabe  folgender

Regelungen:

— Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgefihrten
autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der
Kunde, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des
hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundséatzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

— Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Héhe nach auf den
Lastschriftbetrag zuzuglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf héchstens
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschrankungen
gelten nicht fur Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der Bank und fir
Gefahren, die die Bank besonders (ibernommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A.2.6.2 bis A.2.6.4 ist

ausgeschlossen,

— wenn die Bank gegeniiber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungs-
betrag rechtzeitig und ungekirzt beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfangers eingegangen ist, oder

— soweit die Zahlung in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempfan-
ger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsemp-
fangers ausgefiihrt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglichkeiten darum
bemiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Fur diese
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im »Preis- und Leistungs-
verzeichnis« ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern A.2.6.1 bis A.2.6.4 und

Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-

haft ausgefihrter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen

sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spatestens 13

Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder

fehlerhaft ausgefiihrten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der

Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden Uber die Belastungs-

buchung der Zahlung entsprechend dem fiir Kontoinformationen verein-

barten Weg spatestens innerhalb eines Monats nach der Belastungs-
buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fiir den Fristbeginn der Tag der

Unterrichtung mafgeblich. Schadensersatzanspriiche nach

Nummer A.2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1

geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser

Frist verhindert war.

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen

Anspruch begriindenden Umstande

— auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kdénnen
oder

— von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefihrt
wurden.
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C. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahren

Fir Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfanger mittels SEPA-Basis-

Lastschrift Uber sein Konto bei der Bank gelten die folgenden

Bedingungen.

1 Allgemein
(unveréndert)

2 SEPA-Basis-Lastschrift
21 Allgemein
(unveréndert)

2.2 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit
Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfanger ein SEPA-Lastschriftmandat.

Damit autorisiert er gegeniber seiner Bank die Einlésung von SEPA-

Basis-Lastschriften des Zahlungsempfangers. Das Mandat ist schriftlich

oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen.

In dem SEPA-Lastschriftmandat missen die folgenden Erklarungen des

Kunden enthalten sein:

— Erméachtigung des Zahlungsempfangers, Zahlungen vom Konto des
Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und

— Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto
gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzuldsen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthal-

ten:

— Bezeichnung des Zahlungsempfangers,

— eine Glaubiger-ldentifikationsnummer,

— Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,

— Name des Kunden,

— Bezeichnung der Bank des Kunden und

— seine Kundenkennung (siehe Nummer C.2.1.2).

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat

zusatzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Einzugsermachtigung als SEPA-Lastschriftmandat

Hat der Kunde dem Zahlungsempfinger eine Einzugserméchtigung
erteilt, mit der er den Zahlungsempfanger ermachtigt, Zahlungen von
seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die
Bank an, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto gezogenen
Lastschriften einzulésen. Mit der Einzugserméchtigung autorisiert der
Kunde gegeniber seiner Bank die Einlésung von Lastschriften des
Zahlungsempfangers. Diese Einzugsermachtigung gilt als SEPA-Last-
schriftmandat. Satze 1 bis 3 gelten auch fiir vom Kunden vor dem Inkraft-

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfangers

werden am im Datensatz angegebenen Falligkeitstag mit dem vom

Zahlungsempfanger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des

Kunden belastet. Fallt der Falligkeitstag nicht auf einen im ,Preis- und

Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschaftstag der Bank, erfolgt die

Kontobelastung am nachsten Geschéftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am zweiten

Geschéftstag gemall ,Preis- und Leistungsverzeichnis® nach ihrer

Vornahme riickgangig gemacht, wenn

— der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemaR Nummer
C.2.2.3 zugegangen ist,

— der Bank eine Zurickweisung der Lastschrift des Kunden gemafR
Nummer C.2.2.4 zugegangen ist,

— der Kunde Uber kein fir die Einldsung der Lastschrift ausreichendes
Guthaben auf seinem Konto oder Uber keinen ausreichenden Kredit
verfugt (fehlende Kontodeckung); Teileinldsungen nimmt die Bank nicht
vor,

— die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen
keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder

— die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im
Lastschriftdatensatz
— eine Glaubiger-ldentifikationsnummer fehlt oder fiir die Bank erkenn-

bar fehlerhaft ist,
— eine Mandatsreferenz fehlt,
— ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
— kein Falligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlésung von SEPA-Basis-Lastschriften
(unverdndert)

2.4.3 Unterrichtung uber die Nichtausfiihrung oder
Riickgangigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung
der Einlésung

Uber die Nichtausfiihrung oder  Rickgangigmachung der

Belastungsbuchung (sieche Nummer C.2.4.1 Absatz 2) oder die

Ablehnung der Einlésung einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer

C.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzuglich, spatestens bis zu der

gemal Nummer C.2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch

auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird
die Bank, soweit mdglich, die Grinde sowie die Mdglichkeiten angeben,
wie Fehler, die zur Nichtausfiihrung, Rickgéngigmachung oder Ableh-
nung gefiihrt haben, berichtigt werden kénnen. Fur die Unterrichtung tber
eine berechtigte Ablehnung der Einldsung einer autorisierten SEPA-
Basis-Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer C.2.4.1

treten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermachtigungen. Die Einzugs-

Absatz 2, dritter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im ,Preis- und

ermachtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:

— Bezeichnung des Zahlungsempféngers,

— Name des Kunden

— Kundenkennung nach Nummer C.2.1.2 oder Kontonummer und Bank-
leitzahl des Kunden.

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermichtigung

zuséatzliche Angaben enthalten.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklarung
gegenliber dem Zahlungsempfénger oder seiner Bank —_ mdglichst
schriftich — mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende

Leistungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausfiihrung der Einlésung
(unverdndert)

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten
Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-

Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt

der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe

von Griinden die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne

Zahlungsvorgange nicht mehr autorisiert sind.

Erfolgt der Widerruf gegeniiber der Bank, wird dieser ab dem auf den
Eingang des Widerrufs folgenden Geschaftstag gemaR »Preis- und
Leistungsverzeichnis« wirksam. Zusatzlich sollte dieser auch gegeniber
dem Zahlungsempfanger erklart werden, damit dieser keine weiteren
Lastschriften einzieht.

2.2.4 Zuriickweisung einzelner Lastschriften
(unverdndert)

2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-
Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfanger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim
Zahlungsempfanger. Dieser Ubernimmt die Autorisierungsdaten und
etwaige zusatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von
SEPA-Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom
Zahlungsempfanger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfanger Ubermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines
Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahistelle. Dieser Datensatz
verkorpert auch die Weisung des Kunden an die Bank zur Einlésung der
jeweiligen SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer C.2.2.1 Satz 2 und
Satz 4 bzw. Nummer C.2.2.2 Satz 2). Fir den Zugang dieser Weisung
verzichtet die Bank auf die fir die Erteilung des Mandats vereinbarte
Form (siehe Nummer C.2.2.1 Satz 3).

2012/03/30 992002

YCOPRR9

die Belastung durch die Zahlung befunden hatte.

Etwaige Zahlungsanspriche des Zahlungsempfangers gegen den
Kunden bleiben hiervon unberihrt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine
ausdrickliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegeniber der
Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsanspriiche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder

fehlerhaft ausgefiihrten autorisierten Zahlung richten sich nach

Nummer C.2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden
(unveréndert)

Anlage: Liste der zu SEPA gehérenden Staaten und Gebiete

1. Staaten des Europaischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Européischen Union

Belgien, Bulgarien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Konigreich von GroRbritannien und Nordirland
sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten

Island, Liechtenstein und Norwegen.

2. Sonstige Staaten und Gebiete

Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon.
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Erlauterungen zu den Anderungen in den Sonderbedingungen fiir Einzugsermichtigungslastschriften und SEPA-Basis-Lastschriften

zum 09. Juli 2012

Abschnitt A.: Zahlungen mittels Lastschrift im
Einzugsermachtigungsverfahren

2.1.1 Wesentliche Merkmale der

Einzugsermachtigungslastschrift

Bislang galt das Prinzip der nachtraglichen Genehmigung der

Lastschriftbelastungsbuchung.

Neu ist:

— lhre Einzugsermachtigung an lhren Vertragspartner (Zahlungsemp-
fanger) ist zugleich Ihre Weisung an uns, die auf Ihr Konto
gezogenen Lastschriften einzulésen.

— Sie haben ein achtwdchiges Erstattungsrecht ab Belastung lhres
Kontos.

2.2.1 Erteilung der Einzugsermachtigung, Weisung an die Bank
sowie Regelung fiir bisher erteilte Einzugsermachtigungen

Mit der neu aufgenommenen Regelung vereinbaren Sie mit uns, dass
Sie mit einer dem Zahlungsempfénger erteilten Einzugserméachtigung
uns zugleich anweisen, die vom Zahlungsempfanger auf Ihr Konto
gezogenen Lastschriften einzulésen (Vorautorisierung). Wichtig: Die
Vorautorisierung gilt auch fiir bereits von Ihnen in der Vergangenheit
erteilte Einzugsermachtigungen. Sie mussen daher |hren Vertrags-
partnern als Zahlungsempfanger keine neuen Einzugsermachti-
gungen erteilen.

2.2.2 Widerruf der Einzugserméachtigung

Die neu aufgenommene Regelung stellt klar, dass Sie lhre
Einzugsermachtigung jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft gegenuber
dem Zahlungsempfanger oder uns widerrufen kénnen. Damit der
Zahlungsempfanger weil®, dass er von lhnen keine weiteren Last-
schriften einziehen darf, sollten Sie — wie bisher — den Widerruf direkt
an diesen richten.

2.3 Einzug der Einzugsermachtigungslastschrift auf Grundlage
der Einzugsermachtigung durch den Zahlungsempfanger

In Folge der Neuregelung in Nr. 2.2.1 der Sonderbedingungen wird
gemal gesetzlichen Vorgaben der Ablauf des Lastschriftverfahrens
beschrieben.

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem
Lastschriftbetrag
Absatz 2 erster Spiegelstrich — Folgeanderung zu Nr. 2.2.2.

2.4.3 Unterrichtung liber die Nichtausfiihrung oder
Riickgangigmachung der Belastungsbuchung oder Ablehnung
der Einlosung

Wie gewohnt unterrichten wir Sie Uber die nicht erfolgte Einlésung der
Lastschrift. Neu ist die Wiedergabe der gesetzlichen Unterrichtungs-
fristen.

Wie schon bei den anderen Lastschriftverfahren vereinbaren wir mit
lhnen fir eine Unterrichtung ein Benachrichtigungsentgelt, dass wir
auch im »Preis- und Leistungsverzeichnis« ausweisen. Wichtig: Das
Benachrichtigungsentgelt erheben wir nur, wenn wir die nach Nr 2.2.1
vorautorisierte Lastschrift nicht einldsen konnten, weil Sie nicht
rechtzeitig fiir ausreichende Kontodeckung gesorgt haben.

2.4.4 Ausfiihrung der Zahlung

Aus dem Wechsel der Vorautorisierung (Nr. 2.2.1) folgt — wie schon
bei anderen Lastschriftverfahren — die gesetzliche Pflicht zur Angabe
der Ausfuhrungsfrist fur die Zahlung an den Zahlungsempfanger.
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Im »Preis- und Leistungsverzeichnis« werden in Nr. 4.2 die Aus-
fuhrungsfristen fir Zahlungen aus Abbuchungsauftragslastschriften,
SEPA-Basis-Lastschriften und die Einzugsermachtigungslastschrift
angepasst.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten
Zahlung

Wie bisher kdnnen Sie ohne Angabe von Griinden die Erstattung
eines von lhrem Konto abgebuchten Lastschriftbetrages von uns
verlangen. Neu: Infolge des Wechsels zur Vorautorisierung gilt hier
die gesetzliche Frist von acht Wochen nach Belastungsbuchung
(§ 675x BGB).

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Folgeanderung aus Nr. 2.5.

2.6.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausfiihrung einer autorisierten Zahlung

Absatz 3 - Folgednderung aus Nr. 2.2.1 und 2.4.4. Sollte die Zahlung
von uns an den Zahlungsempfanger nicht binnen der gesetzlichen
Ausflihrungsfrist bewirkt worden sein und ist lhnen dadurch ein
Schaden entstanden, Gbernehmen wir gemaR den gesetzlichen Vor-
gaben dafir die Haftung.

Abschnitt C.: Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren

2.2.2 Einzugsermachtigung als SEPA-Lastschriftmandat

Sie kénnen bereits seit November 2009 das SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahren nutzen. Voraussetzung dafir ist ein von lhnen gegenuber
dem Zahlungsempfanger erteiltes SEPA-Lastschriftmandat.
Voraussichtlich im Jahr 2014 wird kraft Gesetz das Einzugsermachti-
gungslastschriftverfahren beendet und durch das SEPA-Basis-Last-
schriftverfahren ersetzt. Um den reibungslosen Ubergang zu
gewahrleisten, vereinbaren wir mit lhnen, dass lhre Einzugsermachti-
gung an den Zahlungsempfanger auch als SEPA-Lastschriftmandat
weiterverwendet werden kann. Vorteil: Wenn der Zahlungsempfanger
auf das SEPA-Lastschriftverfahren umstellt, haben Sie keinen
Anderungsaufwand, weil der Zahlungsempfanger ihre Einzugs-
ermachtigung als SEPA-Lastschriftmandat nutzen kann. Bei Nutzung
der SEPA-Basis-Lastschrift haben Sie ebenfalls das achtwochige
Rucktrittsrecht nach § 675x BGB (siehe Nr. 2.5). Eine Angabe von
Widerspruchsgriinden ist binnen dieser Frist nicht erforderlich.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Neu: Das SEPA-Lastschriftmandat kénnen Sie auch gegenuber dem
Zahlungsempfanger widerrufen. Damit der Zahlungsempfanger weif3,
dass er von lhnen keine weiteren Lastschriften einziehen darf, sollten
Sie den Widerruf direkt an diesen richten.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten
Zahlung

Neu ist die Regelung, dass die Wertstellung der Erstattung - wie ein
Einzugsermachtigungslastschriftverfahren — zum Tag der Lastschrift-
belastung erfolgt.
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PSD TelefonBanking
(PSD ServiceDirekt)

Wo immer Sie sind — mit PSD TelefonBanking erreichen
Sie uns einfach per Telefon:

0800 001 1231 (gebuhrenfrei)
0711 90050-2900

Mo - Fr 6.00-22.00 Uhr
Sa + So 9.00-16.00 Uhr
Feiertage* 8.00-20.00 Uhr

*wenn an der deutschen Borse gehandelt wird

Schnell und einfach

mit Eingabe der Geheimzahl (PIN)

¢ Kontostande und Umséatze abfragen

o Uberweisungsauftrage erteilen

* Dauerauftrage einrichten, andern oder I6schen
» Wertpapiergeschafte Uber PSD Brokerage tatigen
¢ Depotbestande abfragen

¢ Freibetrage abfragen

® Geldanlagen tatigen

e PSD BankCard bestellen

ohne Geheimzahl (PIN)

e Karten sperren

¢ Formulare und Informationsmaterial anfordern
¢ allgemeine Bankausklnfte einholen

e Beratungstermine vereinbaren

¢ PIN sperren

Sicherheit mit PIN

Das personliche Identifikationssystem macht alle Trans-
aktionen absolut sicher.

lhre personliche Geheimzahl (PIN) erhalten Sie von uns
per Post.

2011/10/21 41.010

Zu lhrer Sicherheit werden Sie beim ersten Anruf gebeten,
lhre PIN Uber die Telefontastatur einzugeben und sofort

zu andern. lhre eigene neue PIN muss funfstellig sein und
darf keine fiinf gleichen Ziffern sowie keine Null am Anfang
enthalten.

Nach erfolgreicher Eingabe werden Sie automatisch wieder mit
Ihrer Telefonberatung verbunden. Ab diesem Zeitpunkt kon-
nen Sie im PSD TelefonBanking Ihre Bankgeschafte erledigen.

Ubrigens: Sie kénnen lhre PIN jederzeit andern.

Auftrdage aus Girokonten

Der personliche Verfigungsrahmen bei Auftragen auf ein
anderes als das von Ihnen hinterlegte Referenzkonto

betragt 5.000 EUR taglich. Diese Betragsgrenze haben wir aus
Sicherheitsgriinden festgelegt. Sie kénnen den Verfligungs-
rahmen schriftlich, Gber PSD TelefonBanking (per PIN-
Legitimation) oder tber PSD OnlineBanking (per PIN-/TAN-
Legitimation) andern.

Uberweisungen von Sparkonten und
PSD TagesGeld

Uberweisungen von Sparkonten und PSD TagesGeld sind
nur auf das von lhnen hinterlegte Referenzkonto bis
zu einem taglichen Limit von 50.000 EUR mdglich.

RheinNeckarSaar eG

PSD OnlineBanking
und PSD TelefonBanking
— so einfach!

Leitfaden

RheinNeckarSaar eG




PSD OnlineBanking

Per Mausklick haben Sie alle Konten im Blick und kénnen so
schnellstmoglich reagieren. Zu jeder Zeit, wann und wo immer
Sie wollen: www.psd-rheinneckarsaar.de

Schnell und einfach

¢ Kontostande und Umséatze abfragen

* Uberweisungen und Umbuchungen eingeben,
auch per Termin

¢ Dauerauftrage einrichten, andern oder I6schen

¢ Auftrage erteilen

e Sparangebote online abschlieBen

¢ Mitteilungen senden

» Wertpapiergeschafte Uber PSD Brokerage tatigen

¢ Kontoausztige Uber die PSD PostBox empfangen

e und vieles mehr ...

Erste Schritte

Eine komplette Anleitung finden Sie auf unserer Homepage
im PSD OnlineBanking in der Rubrik , Hilfe allgemein®.

Sicher mit PIN und TAN

Der Zugang zum PSD OnlineBanking erfolgt tiber Ihren PSD
Key bzw. Alias und Ihre persénliche Geheimzahl (PIN). Diese
erhalten Sie per Post von uns. Aus Sicherheitsgrinden muss
die PIN bei der erstmaligen Anmeldung im PSD OnlineBanking
geandert werden. Bitte verwahren Sie lhre PIN zur Vermeidung
von Missbrauch an einem sicheren Ort.

Jeden Auftrag bestatigen Sie mit einer Transaktionsnummer
(TAN). So auch die Anderung der PIN.

Nutzen Sie hierfur die bequeme mobile TAN oder das Sm@rt-
TAN plus-Verfahren mit BankCard TAN-Generator.

Auf www.psd-rheinneckarsaar.de erfahren Sie in der Rubrik
,Sicherheit” noch mehr Uber sicheres Banking.

Auftrdage aus Girokonten

Der personliche Verfiigungsrahmen bei Auftragen auf ein
anderes als das von lhnen hinterlegte Referenzkonto betragt
5.000 EUR taglich. Diese Betragsgrenze haben wir aus
Sicherheitsgriinden festgelegt. Sie konnen den Verfligungs-
rahmen schriftlich, Gber PSD TelefonBanking (per PIN-
Legitimation) oder Uber PSD OnlineBanking (per PIN-/TAN-
Legitimation) andern.

Uberweisungen von Sparkonten und
PSD TagesGeld

Uberweisungen von Sparkonten und PSD TagesGeld sind nur
auf das von |hnen hinterlegte Referenzkonto bis zu einem tag-
lichen Limit von 50.000 EUR mdglich.

Schutz vor Missbrauch

- Stellen Sie die technische Verbindung zum PSD
OnlineBanking nur Uber die Homepage der PSD Bank
oder mittels externer Finanzsoftware her.

- Verwenden Sie Betriebssystem und Browser nur in der
jeweils aktuellen Version. Versehen Sie diese regelmaBig
mit den verfligbaren Sicherheits-Updates.

- Nutzen Sie eine aktuelle Antivirensoftware mit aktivierter
automatischer Update-Funktion.

- Nutzen Sie eine Firewall zum Schutz des Computers vor
unberechtigten Zugriffen aus dem Internet.

- Behandeln Sie unaufgefordert zugesandte E-Mails sehr
kritisch und vorsichtig, da deren Anhange haufig Viren
Ubertragen.

- Die vertraulichen Zugangsdaten (z.B. PIN) dirfen von
Ihnen nicht an Dritte weitergegeben werden.

- Nutzen Sie das Internet vorsichtig und verantwortungs-
bewusst, um eine Infektion des Computers mit Viren
oder Ahnlichem zu verhindern.

PSD mobileBanking

Die PSD Banking-App fur iPhone, iPod Touch und iPad so-
wie fur alle Smartphones mit dem Betriebssystem Android
koénnen Sie auf www.psd-rns.de/c537 kostenlos herunter-
laden! Damit kdnnen Sie beispielsweise unterwegs den
Kontostand abrufen oder Uberweisungen erledigen.
AuBerdem fuhrt Sie der integrierte Geldautomaten-Finder
zum nachstgelegenen Automaten.



	20120404 992002 PSD GiroDirekt
	OnlineBanking + TelefonBanking - Leitfaden 2011-10-26

	Text85: 
	Kontrollkästchen86: Off
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Kontrollkästchen95: Off
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Kontrollkästchen103: Off
	Kontrollkästchen110: Off
	Kontrollkästchen115: Off
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Kontrollkästchen124: Off
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Kontrollkästchen132: Off
	Kontrollkästchen139: Off
	Kontrollkästchen83qw: Off
	Kontrollkästchen83: Off
	Kontrollkästchen144: Off
	Kontrollkästchen146: Off
	Kontrollkästchen147: Off
	Text2: 
	Kontrollkästchen150aq: Off
	Kontrollkästchen151: Off
	Kontrollkästchen150a: Off
	Telefon_1: 
	Telefon_2: 
	Kontrollkästchen151a: Off
	Kontrollkästchen150aqq: Off
	Kontrollkästchen151qq: Off
	Kontrollkästchen156: Off
	Kontrollkästchen156aq: Off
	Text155: 
	Text156: 


